
Öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 05. Oktober 2021           Beschlussseite zu TOP 7  
(Arbeitsmarktzulage für Erzieher*innen)

Beschluss:

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Arbeitsmarktzulage für 

städtische Erzieher*innen analog in Bezug auf Umgriff, Höhe und Laufzeit für 

Erzieher*innen an Münchner Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der 

Münchner Förderformel, im Rahmen des Eltern-Kind-Initiativen-Fördermodells 

oder als Kooperative Ganztagsbildung mit Defizitvertrag gefördert werden, in 

Höhe von jährlich 8.900.000 € bis 31.12.2026 zu gewähren. 

2. Die für den Vollzug des freiwilligen Zuschusses erforderlichen Haushaltsmittel 

sind bei der Finanzposition 4647.700.0000.6 „An Verbände der freien 

Wohlfahrtspflege“ bzw. im Produkt- und Ausgabenbudget bei dem Produkt 

39365300 „Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städtischer 

Trägerschaft“ verfügbar. 

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der 

Vollversammlung des Stadtrats. 


